
Absender   
 
 
 
 
 
 

   
 Ort, Datum 

 
 
 
Gemeinde Holzwickede 
Fachbereich II / Soziale Dienste 

Frau Seiffert 
Poststraße 459439 Holzwickede 
 

 W I C H T I G 
Die Anträge müssen bis zum 30. April  
eines jeden Jahres dem Fachbereich II / 
Soziale Dienste der Gemeinde Holzwicke-
de vorliegen, der diese dann an den Orts-
jugendring, Herrn Daniel Tröger,  Haupt-
straße 26, 59439 Holzwickede , zur Stel-
lungnahme weiterleitet. 

 
 
Antrag auf Bezuschussung einer Maßnahme aufgrund de r Richtlinien zur Förderung 
der Jugendarbeit in der Gemeinde Holzwickede  
 
 
Wir stellen hiermit den Antrag auf Bezuschussung gemäß den o.a. Richtlinien für folgende 
Maßnahme: 
 

 Kursus 

 Öffentliche Veranstaltung 

 Freizeit 
 
Die Bestimmungen der Jugendförderungsrichtlinien sind bekannt. Insbesondere wird die Richtig-
keit aller Angaben im Antrag bescheinigt. 
 
Mir / Uns ist bekannt, dass unberechtigt empfangene Zuschüsse von der Gemeinde Holzwickede 
zurückgefordert werden. Nach Beendigung der Maßnahme wird ein Verwendungsnachweis vorge-
legt. 
 
Auf die umseitigen Angaben zu meinem / unserem Antrag wird Bezug genommen. 
 
Für Rückfragen steht zur Verfügung: 
 
Name/Vorname 

 

Anschrift/Telefon (tagsüber) 

 

 
 
     
   (rechtsverbindliche Unterschrift) 
 
 

BITTE UNBEDINGT DIE RÜCKSEITE AUSFÜLLEN! 
 
 
 



Zeitpunkt der Maßnahme: 
(Datum oder von - bis ) 

 

Durchführungsort:  

Leiter der Veranstaltung:  

Zahl der Übernachtungen:  Voraussichtliche Teilnehmerzahl:  

Bankverbindung:  

Empfänger:  

Bankleitzahl:  Konto-Nr.:  

Voraussichtliche Ausgaben:  € 

Fahrtkosten    

Unterkunft/Verpflegung    

voraussichtliche    

Gesamtausgaben     

Voraussichtliche Einnahmen: € 

Teilnehmerbeiträge    

Zuschuss des Antragstellers   

Zuschuss des Kreises    

Zuwendungen Dritter    

voraussichtliche 

Gesamteinnahmen     

Fehlbedarf: 

Beschreibung der Maßnahme: 

(Unterkunft, Freizeitmöglichkeiten, Leistungen) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Hinweis : Die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben sind g enau einzutragen. Dies gilt insbe-
sondere auch für den Zuschuss des Kreises, dessen H öhe erfragt werden soll. Der erbetene Zu-
schuss der Gemeinde ist jedoch nicht  einzutragen. Die Einnahmen und Ausgaben sind mit d em Ver-
wendungsnachweis durch Belege nachzuweisen.  

 

Stellungnahme des Ortsjugendringes: 

Über den vorstehenden Antrag wurde am   beraten.  

Der Antrag wird befürwortet / nicht befürwortet. 

Begründung: 
 

 

 

 

 
 
 
Holzwickede, den     
   (Unterschrift) 
 


